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In Einleitung, Kant-Text und Anmerkungen wurden einige klei-
ne Fehler korrigiert. Zwei neue Konjekturen wurden auf S. 33 
und 62 eingetragen: Ich danke Nico Müller (Bern) und Anna 
Ferstl (Bayreuth) für die Hinweise.
 Im Literaturverzeichnis wurden nur einige neuere Monogra-
phien und Sammelwerke zusätzlich aufgenommen (die auch die 
neuere Literatur dokumentieren). Angesichts der allgemeinen 
Verfügbarkeit jeweils aktueller bibliographischer Informationen 
in elektronischen Medien ist eine umfassende Bibliographie in 
Papierform inzwischen ein Anachronismus.

Göttingen im Juli 2018 Bernd Ludwig



EINLEITUNG 

!. Entstehungsgeschichte und unmittelbare Wirkung 
der Rechtslehre1 

»Daß der, welcher an einen Boden, der nicht schon vorher der 
Seine war, Fleiß verwendet, seine Mühe und Arbeit gegen den er
steren verloren hat, ist für sich selbst so klar, daß man jene alte 
und noch weit und breit herrschende Meinung schwerlich einer 
anderen Ursache zuschreiben kann als der insgeheim obwalten
den Täuschung, Sachen zu personifizieren, gleich als ob jemand 
sie sich durch an sie verwandte Arbeit verbindlich machen 
könne« (Rechtslehre§ 17, S. 75; VI 269). 2 Die »alte und noch weit 
und breit herrschende Meinung«, daß Arbeit einen Eigentums
titel stiftet, hatte Kant vormals offensichtlich noch selbst geteilt: 
»In so fern ich aber ausschließungsweise mir etwas zueignen will 
so werde ich des andern Willen wenigstens nicht gegen den meini
gen oder nicht seine That wieder die Meinige voraussetzen Ich 
werde die Handlungen ausüben die das mein bezeichnen den 
Baum abhauen ihn zimmern etc. Der Andere Mensch sagt mir 

1 Dieser Abschnitt ist an den gleichnamigen Teilen der Vorländersehen 
Einleitungen in den Bänden 41 und 42 der Philosophischen Bibliothek 
(Kp V, MdS) orientiert. 

2 Kantische Schriften werden fortan nach »Kants gesammelte(n) 
Schriften, hg. v. d. (königlich-preußischen/deutschen/göttinger) Akade
mie der Wissenschaften«, Berlin 1900f. (=»Akademie-Ausgabe«, »AA«) 
in folgender Notation gegeben: auf die Bandnummer (römische Ziffern) 
folgt die Seitenzahl (arabische Ziffern) und gegebenenfalls, mit Komma 
abgetrennt, die Zeilenangabe. Seitenangaben ohne römische Bandnum
mer sowie Paragraphenangaben beziehen sich auf die vorliegende Aus
gabe. Zitate aus der »Kritik der reinen Vernunft« werden wie üblich nach 
erster (»A«) und zweiter (»B«) Auflage gegeben. Briefe von oder an Kant 
sind in der Regel nur über Adressaten bzw. Schreiber und Datum ausge
wiesen und nach dem Text der Akademie-Ausgabe - sofern sie dort zu fin
den sind- abgedruckt. 
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das ist Mein, denn es gehört durch die Handlungen seiner Willkür 
gleichsam zu seinem Selbst.« (XX 066f.). 

Die Anmerkung des § 17 der Rechtslehre von 1797 ist - neben 
der Kritik einer (über Rousseau) von Locke kommenden Theorie 
der Eigentumsbegründung durch Arbeit - Selbstkritik. Bezüg
lich der Eigentumsfrage hat Kant zwischen der ersten uns überlie
ferten Äußerung (obiges Zitat aus den »Bemerkungen zu den Be
obachtungen über das Gefühl vom Schönen und Erhabenen«) 
und der Formulierung seiner 30 Jahre später vorgestellten Theo
rie in der Rechtslehre eine grundlegende Revision vollzogen. 

Nicht nur diese, sondern auch seine Abkehr von einer - durch 
Shaftesbury inspirierten - »moral-sense«-Philosophie (in den 
»Untersuchungen über die Deutlichkeit der Grundsätze der na
türlichen Theologie und der Moral«) hin zu der heute mit dem 
Namen Kants untrennbar verbundenen Lehre von der prakti
schen Vernunft (vgl. die diesbezügliche >Selbstkritik< S. 19,33; VI 
221,19)3 geben uns Hinweise auf die Wandlungen der Kantischen 
Moralphilosophie von 1764 bis zum Erscheinen der »Metaphysik 
der Sitten« am Ende des Jahrhunderts, obgleich ein solches Werk 
zur Zeit der »Bemerkungen« bereits inArbeit gewesen sein muß: 
1765 erfahren wir von Kant (Brief an Lambert, 31. 12. 1765), daß 
die »Metaphysischen Anfangsgründe der praktischen Weltweis
heit« schon »fertig« vor ihm liegen. Doch das Publikum wird erst 
20 Jahre später überhaupt ein Werk ausschließlich moralphiloso
phischen Inhalts - des dann schon »kritischen Philosophen« - in 
den Händen halten und sich auch dann noch weitere zehn Jahre 
gedulden müssen, bis »Metaphysische Anfangsgründe« der Sit
tenlehre - die »Metaphysik der Sitten« - erscheinen. 

A. Entstehungsgeschichte der Rechtslehre 

Offensichtlich gibt es schon in der Zwischenzeit bei Kant Phasen 
publizistischer Vorhaben bezüglich moralphilosophischer Fragen: 

3 Vgl. die Entwicklung bez. der angeschnittenen Problematik von Kr V 
A 15 über B 29 zu MdS S. 19,30. 



Einleitung XV 

» ... ich arbeite ietzt an einer Metaphysik der Sitten wo ich mir 
einbilde die augenscheinlichen und fruchtbaren Grundsätze im
gleichen die Methode angeben zu können, wornach die zwar sehr 
gangbare aber mehrentheils doch fruchtlose Bemühungen in dieser 
Art der Erkentnis eingerichtet werden müssen wenn sie einmal 
Nutzen schaffen sollen. Ich hoffe in diesem Jahre damit fertig zu 
werden wofern meine stets wandelbare Gesundheit mir daran nicht 
hinderlich ist«, heißt es in einem Brief an Herder vom 9. Mai 1768, 
und wir können etwas über den Inhalt der geplanten Schrift erah
nen: In diese Zeit fällt die Rousseau-Rezeption Kants4• 

Nach der Arbeit an seiner Dissertation (etwa März bis August 
1770)5 geht Kant, wie er am 2. September 1770 an Lambert nach 
Berlin schreibt, daran, seine »Untersuchungen über die reine mo
ralische Weltweisheit, in der keine empirische prinzipien anzu
treffen sind u. gleichsam die Metaphysic der Sitten in Ordnung 
zu bringen u. auszufertigen, Sie wird in vielen Stücken den wich
tigsten Absichten bey der veränderten Form der Metaphysick 
den Weg bähnen, und scheinet mir überdem bey denen zur Zeit 
noch so schlecht entschiedenen principien der practischen Wis
senschaften ebenso nöthig zu sein.« Auf dieses geplante Werk, 
welches von dem drei Jahre vorher konzipierten offensichtlich in 
prinzipiellen Punkten abweichen sollte6, bezieht sich auch Lam
berts Kollege Sulzer: »Ich wünschte wol von Ihnen zu erfahren, 
ob wir Hoffnung haben können ihr Werk über die Metaphysik 
der Moral bald zu sehen. Dieses Werk ist bey der noch so wanken
den Theorie der Moral höchst wichtig.« (8. 12. 1770). 

Im darauffolgenden Jahr ist Kant »damit beschäftigt, ein Werk, 
welches unter dem Titel: Die Grentzen der Sinnlichkeit 
und der Vernunft das Verhältnis der vor die Sinnenwelt bestirn
ten Grundbegriffe und Gesetze zusammt dem Entwurfe des
sen, was die Natur der Geschmackslehre, Metaphysick u. Moral 

4 Vgl. K. Reich: Rousseau und Kant, Tübingen 1936 S. 6. 
5 Datierungen werden, wenn die Quellen nicht explizit angegeben 

sind, dem Anmerkungsapparat der AA entnommen. 
6 Vgl. die bei Reich (s.o. Anm. 4) zusammengestellten Kantischen Be

merkungen zur Moral mit der Behauptung, daß in der Moral »keine em
pirischen Prinzipien anzutreffen« sind. 
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ausmacht enthalten soll etwas ausführlich auszuarbeiten.« (an 
Herz, 7. 6. 1771). Dieses soll zwei Teile umfassen: »Der erste ent
hielt in zwey Abschnitten: 1. die phaenomologie überhaupt. 2. 
Die Metaphysik, und zwar nur nach ihrer Natur u. Methode. Die 
zweyte ebenfals in zwey Abschnitten 1. Allgemeine Principien 
des Gefühls des Geschmacks und der sinnlichen Begierde. 2. Die 
erste Gründe der Sittlichkeit. Indem ich den theoretischen Theil 
in seinem gantzen Umfange und mit den wechselseitigen Bezie
hungen allerTheile durchdachte, so bemerkte ich: daß mir noch 
etwas Wesentliches mangele ... « (an Herz 21. 2. 1772). Die ange
deuteten Probleme mit dem theoretischen Teil (deren Lösung erst 
die »Kritik der reinen Vernunft« 1781 liefern wird) lassen das 
Werk nicht über die Planungsphase hinauskommen. 

Gegen Ende des Jahres 1773 finden wir wiederum ein neues 
Konzept, welches die Sittenlehre in Aussicht stellt: »Ich werde 
froh seyn wenn ich meine Transcendentalphilosophie werde zu 
Ende gebracht haben welche eigentlich eine Critik der reinen Ver
nunft ist alsdenn gehe ich zur Metaphysik die nur zwey Theile 
hat: die Metaphysik der Natur und die Metaph. der Sitten wovon 
ich die letztere zuerst herausgeben werde und mich darauf zum 
voraus freue.« (an Herz, Ende 1773). Wir sehen aber die Moral
philosophie dann - zumindest im Brief an Herz vom 24. Novem
ber 1776 - ganz aus dem Kantischen Arbeitsplan verschwinden: 
es ist nur noch die Rede von »eine(r) Critik, eine(r) Disziplin, 
ein(em) Kanon und eine(r) Architektonik der reinen Ver
nunft, mithin eine(r) förmliche(n)Wissenschaft, zu der man von 
denenienigen, die schon vorhanden sind, nichts brauchen kan 
und die zu ihrer Grundlegung sogar ganz eigener technischer 
Ausdrücke bedarf. Mit dieser Arbeit denke ich vor Ostern nicht 
fertig zu werden, sondern dazu einen Theil des nächsten Som
mers zu verwenden, so viel meine unaufhörlich unterbrochene 
Gesundheit mir zu arbeiten vergönnen wird ... «. Und in derTat, 
am 20. August 1777 schreibt Kant (wiederum an Herz): »Allen 
Ausfertigungen dieser Arbeiten liegt indessen das, was ich die 
Critik der reinen Vernunft nenne, als ein Stein im Wege, mit 
dessen Wegschaffung ich ietzt allein beschäftigt bin, und diesen 
Winter damit vollig fertig zu werden hoffe.« 



Hinweise
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des Naturrechts, nebst einem Anhange« (Leipzig 1785) zuge
sandt, und schon am 13. November wiederholt Schütz seine 
»Bitte, bald nach dem Anfange des künftigen Jahres eine Recen
sion von D. Hufeland's v. Grundsatz des Rechts der Natur 
zu übersenden.« Dem leistet Kant Folge, und am 18. April 1786 
erscheint in der Allgemeinen Literatur Zeitung (ALZ) die »Re
zension von Gottlieb Hufeland's Versuch über das Naturrecht«, 
die erste Kantische Veröffentlichung, welche explizit das Recht 
zum Thema hat. 

Doch die, welche nun (wie Jenisch, 14. 5. 1787) »mit Sehn
sucht« der Metaphysik der Sitten entgegensehen, müssen sich 
wiederum gedulden. Zunächst wird das Publikum nur die 2. Auf
lage der »Kritik der reinen Vernunft« in den Händen haben8 (Mai 
1787), in welcher - der Anzeige in der ALZ vom 21. November 
1786 gemäß- zu »der in der ersten Auflage enthaltenen Kritik der 
reinen spekulativen Vernunft in der zweytennoch eine Kri
tik der reinen praktischen Vernunft hinzukommen« sollte. 
Diese zweite Kritik aber erscheint separat, allerdings erst Ende 
des Jahres, und Kant faßt ein anderes Projekt ins Auge: Er wird 
noch sein »critisches Geschäft schließen» - d. i., sich der » C ri
ti k des Geschmacks« unmittelbar zuwenden-, um erst dar
auf »zum dogmatischen fortzuschreiten« (an Jakob 11. Septem
ber[?] 1787). 

Doch die »Ausarbeitung eines Systems der Metaphysik, der 
Natur sowohl als der Sitten, jenen critischen Forderungen 
gemäß« (an Herz, 26. 5. 1789) bleibt auf der Tagesordnung, und 
ein Jahr nach dem Erscheinen der dritten Kritik (zur Ostermesse 
1790) erwartet man mit Spannung das offensichtlich schon ange
kündigte Werk. Kiesewetter kann am 14. Juni 1791 aus Berlin mit
teilen: »Daß ihre Moral diese Messe nicht erschienen ist, hat viel 
Aufsehen gemacht, weil man sie sicher erwartete.« Auch Jakob 
hört, daß Kant »das Publikum mit einer Moral u. Naturrecht be
schenken« will (10. 5. 1791). Er hat dieses Gerücht bei Kiesewet
ter aufgeschnappt (vgl. XI 263,18f.). Dieser scheint auch in Ber
lin die Erwartungen geschürt zu haben, zumal er anläßlich seines 

s Vgl. Kr VB XLIII. 
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welcher nahe zu seyn scheint, eingetreten seyn wird, so werden 
hoffentlich noch bestimmtere Verordnungen die Schranken, in 
denen sich der Autor zu halten hat, genauer vorzeichnen: so, daß 
er in dem, was ihm noch frey gelassen wird, sich für gesichert hal
ten kann. - Bis dahin, Werther Freund, werden Sie sich also 
gedulden: indessen daß ich meine Arbeiten in guter Erwartung 
fortsetze.« (24. 11. 1794). Daß damit nicht nur die Sittenlehre ge
meint ist, entnehmen wir einem Brief an Stäudlin (4. 12. 1794): 
eine »Abhandlung unter dem Titel >Der Streit der Fakultäten< ... 
(ist) schon seit einiger Zeit fertig«. Die Veröffentlichung dieses re
ligionsphilosophischen Werkes (welches den ersten Abschnitt der 
1798 erscheinenden Schrift gleichen Namens abgeben wird) mag 
wohl nicht zuletzt deshalb Aufschub erfahren haben, »weil, da 
Staats- und Religionsmaterien jetzt einer gewissen Handels
sperre unterworfen sind, es aber ausser diesen kaum noch, wenig
stens in diesem Zeitpunkt, andere die große Lesewelt interessie
rende Artikel giebt, man diesen Wetterwechsel noch eine Zeitlang 
beobachten muß, um sich klüglich in die Zeit zu schicken« (an 
Schiller, 30. 3. 1795). Dennoch erscheint während der Michaelis
messe 1795 die durchaus politische Schrift »Zum ewigen Frie
den«. 

Von der Sittenlehre hören wir erst wieder etwas im darauffol
genden Jahr: ihr erster Teil, die Rechtslehre, soll im Oktober 1796 
(ebenfalls zur Michaelismesse) erscheinen, wie in Königsberg an
gekündigt wird 15 • Doch ist dieses sicher auszuschließen, denn 
Kant schreibt am 19. November 1796 an Konrad Stang von» ... 
meinen Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre, die 
ich schon vor Wochen in Druck gegeben und die etwa um Weih
nachten herauskommen werden, ... «. 16 Dies stimmt damit über
ein, daß noch im Dezember Hahnrieder in Berlin und Jakob in 
Halle (Briefe vom 3. und 7. 12. 1796) mit »Ungeduld« und »Sehn
sucht« auf das Werk warten und Erhard es am 16. Januar des 

1s Gemäß A. Warda; vgl. Anm. 10. 
16 Dieser Brief ist nicht in der AA zu finden, sondern im Katalog der 

Ausstellung »Immanuel Kant« des Gutenberg-Museums Mainz vom 12. 
3.-10. 4. 1974; Ausstellung und Katalog: G. Richter, UB Mainz 1974 S. 
59f. 
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nächsten Jahres in Nürnberg immer noch nicht erhalten hat. 
Doch zumindest Bouterwek in Göttingen muß in dieser Zeit 
eines der ersten Exemplare in den Händen gehabt haben, denn 
am 18. Februar erscheint seine17 Rezension in den »Göttingschen 
Anzeigen von gelehrten Sachen« N° 28; und in derTat: Donners
tag den 19. Januar findet sich in der Beilage zum 6. Stück der »Kö
nigsberger gelehrten und politischen Zeitungen« die Nachricht, 
daß die Kantischen »Metaphysische(n) Anfangsgründe der 
Rechtslehre bei Nicolovius« in Königsberg herausgekommen 
sind. Da das Buch in »Leipzig bei C. F. Solbrig«18 gedruckt 
wurde, ist zu vermuten, daß es außerhalb Königsbergs schon frü
her zu haben war. Zumindest in Berlin ist es am Ende des Monats 
schon vielgelesen: De la Garde kann am 28. Januar 1797von dort 
an Scheffner19 schreiben: »Kants neues Werk macht hier außeror
dentliche Sensation und ich vermuthe, dass gewisse paradoxe 
Rechtssäzze scharf bestritten werden dörften.« Wir können folg
lich festhalten, daß die Druckschrift zwischen Anfang und Mitte 
Januar 1797 an die Öffentlichkeit gekommen ist. - Ein halbes 
Jahr später, am 28. August, wird- gleichfalls in den »Königsber
ger gelehrten und politischen Zeitungen« - die Tugendlehre als er
schienen angezeigt, an welcher Kant - wie der Brief Jakobs (vom 
7. 12. 1796) an denAutorverrät-schon im Dezember des Vorjah
res gearbeitet hat und die schon zur Ostermesse 1797 (vgl. Brief 
von Reuß, 21. 4. 1797 und das »Bruchstück« vom 29. 7. 1797, XII 
187) gedruckt vorliegen sollte. 

Den »Anhang erläuternder Bemerkungen« hatte schon am 5. 
Juni 1797 die »Oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung« (Salz-

17 Neben dem Fichte-Brief vom 1. Januar 1798 gibt auch das Verzeich
nis von 0. Fambach: »Die Mitarbeiter der Göttingischen Gelehrten An
zeigen 1769-1836, nach dem mit Beischriften des David Reuß versehenen 
Exemplar der Universität Tübingen«, UB Tübingen 1976, auf S. 211 Bou
terwek als Verfasser der Rezension an. Dieser war ab 1793 Dr. phil. h. c. 
in Helmstedt und ab 1797 a. o. Professor der Philosophie in Göttingen. 

18 Dieser Hinweis findet sich S. 235 am Ende des »Beschluß« im Druck 
der 1. Auflage, s. u. S. 178. 

19 Briefe von und an Scheffner, hg. von A. Warda, München/Leipzig 
1918f. Bd. 2. 
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burg, S. 1067) »laut einer öffentlichen Ankündigung von Hrn. 
Consistorialrathe Stephani in Castell« als im Druck befindlich 
ausgegeben2°, doch das Titelblatt des separat erschienenen An
hangs - wie auch das der durch den Anhang ergänzten 2. Auflage 
der Rechtslehre - gibt 1798 als Erscheinungsdatum an. Tatsäch
lich finden wir im Sommer jenes Jahres zwei beachtenswerte Hin
weise: Am 9. Mai schickt Kant an Nicolovius eine Anweisung für 
die Titelblätter von 2. Auflage und Anhang, und am 1. Juni notiert 
J. F. Abegg nach einem Besuch bei Kant in sein »Reisetagebuch«: 
»In seiner Rechtslehre, die neu aufgelegt wird, hat(!) er einige 
Zusätze verfertigt. Diese fügte er aber hinzu, werden aber auch 
einzeln verkauft, um die früheren Käufer nicht zu doppelter Aus
gabe zu zwingen.«21 Sowohl Anhang als auch die 2. Auflage schei
nen zu dieser Zeit von Kant zum Druck freigegeben worden zu 
sein22 • Der Besprechung in der »Juristischen Literaturzeitung« 
(Halle) vom November 1799 (Spalte 79/79) können wir allerdings 
entnehmen, daß die 2. Auflage erst zur Ostermesse 1799 erschie
nen ist - der Rezensent weist besonders auf die abweichende An
gabe auf den Titelblättern hin (auch die anderen bekanntgeworde
nen Rezensionen fallen in die Zeit nach der Ostermesse 1799). 
Wie im Falle der Tugendlehre (s.o.) hat sich offenbar die Druckle
gung über das gewohnte Maß hinaus verzögert, und auch im 
Brief an Stang (s.o.) verrät die Formel »schon vor Wochen« eine 
gewisse diesbezügliche Ungehaltenheit Kants angesichts der 1. 
Auflage. 

Damit ist die »Metaphysik der Sitten« in ihrer endgültigen Ge
stalt ans Licht der Öffentlichkeit getreten. Eine Ausgabe von 
Rechts- und Tugendlehre in einem Band ist zu Kants Lebzeiten 
nicht erschienen. Nehmen wir den Brief an Stang, das »Bruch
stück« und den Brief an Nicolovius vom 9. Mai 1798 und die 
Abegg-Notiz noch einmal zur Hand, so läßt sich der Abschluß 
des Manuskripts für die Rechtslehre etwa auf Oktober 1796, für 

2° Kant dachte schon zu dieser Zeit daran, sich zumindest über das 
»auf dingliche Art persönliche Recht« nochmals öffentlich zu äußern 
(Brief an Schütz, 10. 7. 1797). 

21 J. F. Abegg: Reisetagebuch von 1798, Frankfurt 1976 S. 146. 
22 Ähnlich vermutet Vorländer (MdS, Phil. Bibi. 42 S. XVII). 
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die Tugendlehre etwa auf Februar 1797 und für den Anhang auf 
etwa April 1798 ansetzen. 

B. Unmittelbare Wirkung der Rechtslehre 

Die unmittelbare Wirkung der Rechtslehre war groß: allein die 
uns bekannte Zahl der Rezensionen verrät ein reges Interesse an 
dem lange erwarteten Werk des »kritischen« Königsbergers. 
Auch die Kantische Korrespondenz trägt deutliche Spuren der 
Rechts- und Tugendlehre23 ; die schon 1798 erforderliche Neu
auflage des ersten Teils muß somit nicht etwa auf eine geringe 
Auflagenhöhe hinweisen, sondern läßt auf eine rege Nachfrage 
schließen. Das Echo ist der Sache nach allerdings nicht einhellig. 
Während z.B. die Rezensenten24 aus Tübingen, Greifswald und 
Gotha wie auch der der »Annalen« voller Sympathie für den 
Autor schreiben (der erstgenannte mit sicherem Blick für das We
sentliche und der vierte in großer Ausführlichkeit), wird dem 
Leser sowohl der Anzeigen in der »Neuen allgemeinen deutschen 
Bibliothek« als auch dem der Göttinger Besprechung mehr (im 
ersten Fall geradezu penetrant unqualifizierte) Ablehnung als 
Lob der Schrift geboten. 

Im Falle der Göttingischen Bouterwek-Rezension muß uns die 
Kantische Auffassung, sein Buch sei vom Rezensenten wohlmei
nend aufgenommen worden (vgl. Brief an Tieftrunk, 13. 10. 
1797), geradezu erstaunen. Abgesehen von den höflichen Flos
keln am Anfang und der Schlußbemerkung (welche mehr den 
Autor als die Schrift lobt) gibt die Rezension wenig Anlaß zu 
einer solchen Meinung. Nach der Besprechung der ersten Hälfte 
des Werkes finden wir die Bemerkung: »Hier ist ungefähr die 
Grenze, bis zu welcher Rez. dem Hrn. Verfasser mit der Über
zeugung gefolgt ist, daß die aufgestellten Wahrheiten die einge
mischten Behauptungen von zweideutiger Art weit überwiegen. 
Aber von S. 129 (S. 92,3f.; VI 290,25) an, fast durchgängig bis 
zum Ende des Buchs, folgt Paradoxon auf Paradoxon.« (XX 
451,19f.). -Ein letztlich vernichtendes Urteil! 

23 Für die einschlägigen Briefe zur Rechtslehre s. u. Literatur II A. 
24 Siehe das Verzeichnis der zeitgenössischen Rezensionen. 
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Ganz offensichtlich ist Bouterwek dann auch die Kantische 
Fehleinschätzung seiner Rezension nicht recht. Seine Bemerkun
gen zum »Anhang« (in welchem Kant ihn als »scharfprüfenden« 
Rezensenten gelobt hat) eröffnet er (in den Göttingischen An
zeigen vom 29. 7. 1799): Der Anhang »fordert den Rec. zu einer 
ausführlichen Anzeige auf; denn diese Anmerkungen, durch die 
der Hr. Verf. seine Rechtslehre erläutert, sind, wie auch sogleich 
in der Einleitung ausdrücklich gesagt ist, größten Theils durch 
die Recension der kantischen Rechtslehre in diesen Anzeigen 
Qahrgang 1797 St. 28.) veranlaßt. Aber diese Anzeigen sind keine 
Streitschriften. Der Rec. fühlt überdem zu viel Achtung und 
Dankbarkeit für den Verf., als daß er sich gerne mit ihm in einem 
öffentlichen Streit einlassen möchte, in welchem selbst den Sieg 
davonzutragen, Keinem gefallen kann, der für wissenschaftli
chen Respectus parentelae irgend noch Sinn hat. Daß Hr. K. die 
Göttingische Rezension im Ganzen eine scharfsinnige und 
gründliche Rezension nennt, ist ein Lob, durch das der Prozeß 
zwischen dem Verf. und dem Rec. nur noch verwickelter wird. 
Also nur einige Anmerkungen zu diesen vor uns liegenden An
merkungen.« 

Aber auch die Kompendien zur Rechtslehre erscheinen in 
rascher Folge. Bis zum Jahre 1801 sind uns allein acht bekannt 
(vgl. das Literaturverzeichnis). Für den heutigen Leser sind sie 
von geringer Hilfe für die systematische Interpretation, wenn
gleich sie einen Einblick in die rechtsphilosophische Literatur 
des 18. Jahrhunderts bieten. Neben einer Einordnung der Kanti
schen Schrift in die zeitgenössische Diskussion liefern sie In
haltsangaben mit - zum Teil wenig hilfreichen - Umformulie
rungen und vielfach den Kern der Kantischen Argumentationen 
verfehlenden kritischen Einwürfen. Aufgrund des angesichts 
heutiger Verhältnisse kaum mehr vorstellbar kurzen zeitlichen 
Abstands ihres Erscheinens von dem der Rechtslehre ist letzteres 
allerdings verständlich25. 

25 J. A. Bergk hat die Vorrede zu seinen »Briefen« am 22. April (Kants 
Geburtstag) 1797 unterzeichnet, d. h. nicht einmal vier Monate nach Er
scheinen der Rechtslehre, Stephani schon am 1. März des Jahres. 
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